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Moers, den 22.02.200734. Jahrgang

der Stadt Moers
Amtliches Verkündungsblatt

für die Stadt Moers
Nr. 5

A M T S B L A T T

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S :

1. Tagesordnung zur Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Kapellen 2 am 15.03.2007

2. Auslegung der Hebeliste (Beitragsliste) des Deichverbandes Orsoy vom 02.03.2007 bis 02.04.2007

3. 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 327 der Stadt Moers, Utfort (Gewerbegebiet Utfort – Rheinberger
Straße)

4. 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. (R) 9 der Stadt Moers (Gewerbegebiet Genend)

5. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes der Stadt Moers

6. Satzung für das Kommunalunternehmen „Städtische Betriebe Moers, Anstalt des öffentlichen Rechts“ vom
16.02.2007

E I N L A D U N G

zur Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenos-
senschaft Kapellen 2

gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung vom 10.09.1980
für das Jagdjahr 2007/2008

Der Jagdvorstand lädt hiermit alle Jagdgenossen wie o. a.
am 15.03.2007 um 19.30 Uhr in das Vereinsheim des TV
Vennikel ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Jagdgenossenschaftsvorsitzen-

den

2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung

3. Verlesen der Niederschrift der Jahresversammlung

vom 29.03.2006

4. Billigung der Niederschrift vom 29.03.206

5. Bericht des Kassenführers

6. Bericht der Kassenprüfer

7. Entlastung des Kassenführers / der Kassenprüfer

8. Entlastung des Vorstandes

9. Wahl der Kassenprüfer für 2007/2008

10. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Maaßen
Schriftführer

B E K A N N T M A C H U N G

Die Hebeliste (Beitragsliste) des Deichverbandes Orsoy
liegt in der Zeit vom 2. März 2007 bis zum 2. April 2007 von
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr täglich beim Rechner Gehnen, An
der Landwehr 49, 47495 Rheinberg – Orsoy, zur Einsicht-
nahme für die Mitglieder aus.

Einsprüche hiergegen können bis zum 16. April 2007 beim
Deichgräfen Viktor Paeßens, Am Bärenbruch 34, 47495
Rheinberg, erhoben werden.

Rheinberg, den 06.02.2007

Deichverband Orsoy
Paeßens
Deichgräf
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Bekanntmachung der Stadt Moers

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 327 der Stadt Moers, Utfort (Gewerbegebiet Utfort – Rheinberger Straße)

Der Rat der Stadt Moers hat in seiner Sitzung am 14.02.2007 für den nachstehend aufgeführten räumlichen Geltungsbe-
reich beschlossen:

- die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 327 der Stadt Moers, Utfort gemäß § 2 BauGB

- die Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Räumlicher Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 162 sowie 291 - 311 der Flur 40 aus der Gemarkung Repelen.

Die genaue Geltungsbereichsgrenze geht aus dem nachfolgend abgedruckten Kartenausschnitt hervor.

Moers, den 20.02.2007

Ballhaus
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Moers

7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. ( R ) 9 der Stadt Moers, (Gewerbegebiet Genend)

Der Rat der Stadt Moers hat in seiner Sitzung am 14.02.2007 für den nachstehend aufgeführten räumlichen Geltungsbe-
reich beschlossen:

- Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 309 vom 15.12.2004.

- Die Aufstellung der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. ( R ) 9 der Stadt Moers, Gewerbegebiet Genend gemäß §
2 BauGB.

- Die Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB.

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Räumlicher Geltungsbereich:

Gemarkung Repelen, Flure 48, 49, 50 und 51.

Die genaue Geltungsbereichsgrenze geht aus dem nachfolgend abgedruckten Kartenausschnitt hervor.

Moers, den 20.02.2007

Ballhaus
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Moers

Gemäß § 6 Abs. 6 BauGB (Baugesetzbuch) wird der Flä-
chennutzungsplan der Stadt Moers neu bekannt gemacht.
Der Rat der Stadt Moers hat den entsprechenden Beschluss
in seiner Sitzung am 14.02.2007 gefasst.

Hinweise:

1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,

und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs

werden gemäß § 215 BauGB unbeachtlich, wenn sie
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Moers unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts
geltend gemacht worden sind.

2. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird darauf hingewie-
sen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften dieses Gesetzes gegen diesen Flächennut-
zungsplan nach Ablauf eines Jahres seit seiner Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei
denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt Moers vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

3. Jedermann kann den Flächennutzungsplan und den Er-
läuterungsbericht beim Bürgermeister der Stadt Moers,
Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Meerstraße 2,
47441 Moers, während der Dienststunden einsehen und
über deren Inhalt Auskunft verlangen (§ 6 Abs. 5 BauGB).

Moers, den 20.02.2007

Der Bürgermeister
In Vertretung
Wusthoff
Beigeordneter

Satzung
für das Kommunalunternehmen

„Städtische Betriebe Moers,
Anstalt des öffentlichen Rechts“

vom 16. Februar 2007

Inhaltsverzeichnis:

§ 1 Name, Sitz, Stammkapital

§ 2 Gegenstand des Kommunalunternehmens
(Anstaltszweck)

§ 3 Organe

§ 4 Verwaltungsrat

§ 5 Zuständigkeit des Verwaltungsrates

§ 6 Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsra-
tes

§ 7 Vorstand

§ 8 Zuständigkeiten des Rates

§ 9 Verpflichtungserklärungen

§ 10 Wirtschaftsplan

§ 11 Wirtschaftsführung, Rechnungswesen, Vermö-
gensverwaltung und Prüfung

§ 12 Wirtschaftsjahr

§ 13 Personalvertretung

§ 14 Auflösung

§ 15 Bekanntmachung

§ 16 Übergangsregelungen

§ 17 Inkrafttreten

Satzung
für das Kommunalunternehmen

„Städtische Betriebe Moers,
Anstalt des öffentlichen Rechts“

vom 16. Februar 2007

Aufgrund von § 7 Abs. 1 S. 1, § 114 a Abs. 2 S. 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005
(GV. NRW. S. 498) erlässt die Stadt Moers auf Beschluss
des Rates vom 31.01.2007 folgende Satzung:

§ 1
Name, Sitz, Stammkapital

(1) Die „Städtische Betriebe Moers, Anstalt des öffentlichen
Rechts“, sind ein selbständiges Unternehmen der Stadt
Moers in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt
des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen).
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(2) Das Kommunalunternehmen führt den Namen „Städti-
sche Betriebe Moers“ mit dem Zusatz „Anstalt des öf-
fentlichen Rechts“. Es tritt unter diesem Namen im ge-
samten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf.

(3) Das Kommunalunternehmen hat seinen Sitz in der
Stadt Moers.

(4) Das Stammkapital beträgt 500.000 Euro.

(5) Das Kommunalunternehmen führt ein Dienstsiegel mit
dem Stadtwappen der Stadt Moers und der Umschrif-
tung „Städtische Betriebe Moers, Anstalt des öffentli-
chen Rechts“.

§ 2
Gegenstand des Kommunalunternehmens

(Anstaltszweck)

(1) Dem Kommunalunternehmen werden folgende Aufga-
ben zur Wahrnehmung im eigenem Namen und in ei-
gener Verantwortung einschließlich des für die Aufga-
benwahrnehmung notwendigen Vermögens übertra-
gen:

- Abfallbeseitigung nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten;

- Stadtreinigung einschließlich des Winterdienstes
im Sinne der Bestimmungen des Gesetzes über
die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW);

- Betrieb, Organisation, Verwaltung und Unterhaltung
der Bäder, der Eissport- und Tennishalle sowie des
Sportzentrums Rheinkamp;

- Halten und Steuern von Beteiligungen, insbeson-
dere der Geschäftsanteile der ENNI-GmbH.

(2) Als auftragsweise Aufgaben werden dem Kommunal-
unternehmen übertragen:

- Stadtentwässerung;
- Straßenunterhaltung;
- Grünflächenunterhaltung;
- Friedhofswesen;
- Ausführung von Arbeiten für die städtische Verwal-

tung.

(3) Das Kommunalunternehmen ist darüber hinaus zu al-
len Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die
der Anstaltszweck gefördert wird. Hierzu gehört die Ein-
richtung und Unterhaltung von Nebenbetrieben und
Einrichtungen, die die Aufgaben des Kommunalunter-
nehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusam-
menhängen. Zur Förderung seiner Aufgaben können
die Städtische Betriebe Moers Unternehmen gründen
bzw. sich an anderen Unternehmen beteiligen. Dabei
ist sicherzustellen, dass die Haftung der Städtische
Betriebe Moers auf einen bestimmten Betrag begrenzt
ist. Unter diesen Voraussetzungen kann das Kommu-
nalunternehmen auch Mitgliedschaften in Zweckver-
bänden, Wasser- und Bodenverbänden sowie Verei-
nen begründen.

(4) Das Kommunalunternehmen kann die in Absatz 1 und
2 bezeichneten Aufgaben unter den Voraussetzungen
des § 107 Abs. 3 GO NW auch für andere Gemeinden
durchführen.

(5) Das Kommunalunternehmen ist nach § 114 a Abs. 3 
GO NW berechtigt, anstelle der Stadt

1. Satzungen für das gemäß § 2 Abs. 1 übertragene
Aufgabengebiet zu erlassen,

2. Satzungen über Gebühren, Beiträge und Entgelte
für die Benutzung der Einrichtungen für die gemäß
§ 2 Abs. 1 übertragenen Aufgaben zu erlassen,

3. unter den Voraussetzungen des § 9 GO NW durch
Satzung einen Anschluss- und Benutzungszwang
der öffentlichen Einrichtung für den übertragenen
Aufgabenkreis anzuordnen.

Die Stadt Moers überträgt insoweit das ihr gemäß
§§ 1, 2, 4, 6, 8 und 10 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) zuste-
hende Recht, Gebühren, Beiträge und Entgelte im Zu-
sammenhang mit der wahrzunehmenden Aufgabe zu
erheben und zu vollstrecken.

(6) Das Kommunalunternehmen kann Beamte ernennen,
versetzen, abordnen, befördern und entlassen, soweit
es hoheitliche Befugnisse hat. Dies gilt sinngemäß,
allerdings ohne die zuvor genannte Einschränkung,
auch für die nicht verbeamteten Beschäftigten.

§ 3
Organe

(1) Organe des Kommunalunternehmens sind:

der Verwaltungsrat (§§ 4 bis 6)

der Vorstand (§ 7).

Die Anstalt des öffentlichen Rechts kann einen Beirat
bilden.

(2) Die Mitglieder der Organe des Kommunalunterneh-
mens sind verpflichtet, über sämtliche vertrauliche An-
gelegenheiten, von denen sie Kenntnis erhalten, Still-
schweigen zu bewahren. Diese Pflicht besteht auch
nach dem Ausscheiden fort. Sie gilt nicht gegenüber
den Organen der Stadt.

(3) Die Befangenheitsvorschriften des § 31 GO NW gel-
ten entsprechend.

§ 4
Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und
11 übrigen aus der Mitte des Rates bestellten Mitglie-
dern. Für die übrigen Mitglieder werden Vertreter aus
der Mitte des Rates bestellt.

(2) Vorsitzender des Verwaltungsrates ist der Bürgermeis-
ter. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters ist der
Erste Beigeordnete. Der Bürgermeister kann seine Auf-
gabe als Verwaltungsratsvorsitzender auf den Ersten
Beigeordneten der Stadt Moers übertragen. Ist der Ers-
te Beigeordnete Vorsitzender des Verwaltungsrates
wird sein Vertreter aus der Mitte des Verwaltungsrates
gewählt. § 54 Abs. 1 und 2 GO NW zum Widerspruchs-
und Beanstandungsrecht des Bürgermeisters ist für
den Vorsitzenden des Verwaltungsrates entsprechend
anzuwenden.
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(3) Die städtischen Beigeordneten können mit beraten-
der Stimme an den Sitzungen des Verwaltungsrates
teilnehmen.

(4) Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates werden
vom Rat für die Dauer von fünf Jahren gewählt, für die
Wahl gilt § 50 Abs. 4 GO NW sinngemäß.

(5) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates en-
det mit dem Ende der Wahlzeit des Rates oder dem
vorzeitigen Ausscheiden aus dem Rat. Die Mitglieder
des Verwaltungsrates üben ihr Amt bis zum Antritt der
neuen Mitglieder aus.

(6) Der Verwaltungsrat und der Vorstand haben dem Rat
auf Verlangen eines Fünftels der Ratsmitglieder oder
einer Fraktion über alle wichtigen Angelegenheiten der
Städtische Betriebe Moers, insbesondere deren wirt-
schaftliche Situation, Auskunft zu geben.

(7) Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine Ent-
schädigung für die Teilnahme an dessen Sitzungen in
Höhe von 29,00 €.

(8) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 5
Zuständigkeit des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat berät, fördert und überwacht die
Geschäftsführung des Vorstandes.

(2) Auf Beschluss des Verwaltungsrates oder auf Verlan-
gen eines Fünftels seiner Mitglieder hat der Vorstand
dem Verwaltungsrat über alle Angelegenheiten der An-
stalt Bericht zu erstatten.

(3) Der Verwaltungsrat entscheidet über:

1. Erlass von Satzungen im Rahmen des durch diese
Unternehmenssatzung übertragenen Aufgabenbe-
reichs (§ 2 Abs. 5);

2. Bestellung und Abberufung des Vorstands sowie
Regelung der Dienstverhältnisse des Vorstands;

3. Ernennung, Einstellung, Höhergruppierung, Abord-
nung, Versetzung, Ruhestandsversetzung und Ent-
lassung von Beschäftigten einschließlich der Be-
amten, soweit nicht der Vorstand zuständig ist (§ 7
Abs. 6);

4. Gründung von und Beteiligung der Städtische Be-
triebe Moers an anderen Unternehmen;

5. Festsetzung allgemeiner Leistungsentgelte sowie
allgemeiner Tarife und Gebühren;

6. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans;
7. Bestellung des Abschlussprüfers;
8. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses,

Verwendung des Jahresgewinns, Behandlung des
Jahresverlustes sowie Entlastung des Vorstands;

9. Wesentliche Änderungen des Betriebsumfanges
der Städtische Betriebe Moers, insbesondere die
Übernahme von neuen Aufgaben;

(4) Der Zustimmung des Verwaltungsrates bedürfen:

1. Aufnahme und Hingabe von Darlehen, Übernah-
me von Bürgschaften, Abschluss von Gewährver-
trägen und Bestellung sonstiger Sicherheiten, so-

weit eine Feststellung im Wirtschaftsplan nicht er-
folgt ist und im Einzelfall eine in der Geschäftsord-
nung des Verwaltungsrates festzulegende Wert-
grenze überschritten wird;

2. Schenkungen, Verzicht auf Ansprüche sowie Stun-
dung, Erlass und Niederschlagung von Forderun-
gen, sofern eine in der Geschäftsordnung des Ver-
waltungsrates festzulegende Wertgrenze überschrit-
ten wird;

3. Erwerb, dingliche Belastung und Veräußerung von
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
soweit eine Feststellung im Wirtschaftsplan nicht
erfolgt ist und im Einzelfall eine in der Geschäfts-
ordnung des Verwaltungsrates festzulegende Wert-
grenze überschritten wird;

4. Abschluss, Änderung, Aufhebung und Kündigung
von Betriebsführungs-, Betriebspacht- und anderen
Betriebsüberlassungsverträgen.

(5) Dem Vorstand gegenüber vertritt der Vorsitzende des
Verwaltungsrates das Kommunalunternehmen gericht-
lich und außergerichtlich. Er vertritt das Kommunalun-
ternehmen auch, wenn noch kein Vorstand vorhanden
oder der Vorstand nicht handlungsfähig ist.

§ 6
Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche Einladung des
Vorsitzenden des Verwaltungsrats zusammen. Die Ein-
ladung muss Tagungszeit und -ort und die Tagesord-
nung angeben und den Mitgliedern des Verwaltungs-
rats spätestens am fünften Kalendertag vor der Sitzung
zugehen. In dringenden Fällen kann die Frist bis auf 24
Stunden abgekürzt werden.

(2) Der Verwaltungsrat ist jährlich mindestens zweimal ein-
zuberufen. Er muss außerdem einberufen werden,
wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder des
Verwaltungsrats unter Angabe der Beratungsgegen-
stände bei dem Vorsitzenden beantragt.

(3) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Verwaltungs-
rates teil.

(4) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem
Vorsitzenden des Verwaltungsrats geleitet. Die Sitzun-
gen des Verwaltungsrates sind grundsätzlich nicht öf-
fentlich. Satzungen werden in öffentlichen Sitzungen
beraten und beschlossen.

(5) Der Verwaltungsrat kann Bürgeranhörungen beschlie-
ßen.

(6) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtli-
che Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder bzw. deren
Stellvertreter anwesend sind. Über andere als in der
Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf
nur dann Beschluss gefasst werden, wenn

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Verwaltungs-
rat der Behandlung mehrheitlich zustimmt oder

2. sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats (bzw. de-
ren Stellvertreter) anwesend sind und kein Mitglied
der Behandlung widerspricht.
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(7) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhand-
lung über denselben Gegenstand zusammengerufen,
so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschiene-
nen beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung muss
auf diese Folge hingewiesen werden.

(8) Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit ein-
facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden. Stimmenthaltungen sind zulässig.
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen zur
Feststellung der Beschlussfähigkeit, nicht aber zur Be-
rechnung der Mehrheit mit.

(9) Über die vom Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse
ist eine Niederschrift zu fertigen, aus der die Abstim-
mungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungs-
punkten ersichtlich sind. Der Vorsitzende des Verwal-
tungsrates bestimmt den Schriftführer. Die Nieder-
schrift wird vom Vorsitzenden und dem Schriftführer
unterzeichnet. Jedes Verwaltungsratsmitglied, der Vor-
stand und die Stadt Moers erhalten eine Kopie der
Niederschrift.

(10) Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in der
Verwaltungsratssitzung oder durch schriftliche, fern-
schriftliche oder fernkopierte Abstimmungen gefasst,
wenn sich alle Verwaltungsratsmitglieder mit dieser
Art der Beschlussfassung einverstanden erklären oder
sich an ihr beteiligen. Außerhalb von Versammlungen
gefasste Beschlüsse werden vom Verwaltungsrats-
vorsitzenden schriftlich festgestellt; das Feststellungs-
protokoll nebst Kopie der Stimmabgaben ist allen Ver-
waltungsratsmitgliedern zu übersenden.

§ 7
Vorstand

(1) Der Vorstand leitet das Kommunalunternehmen ei-
genverantwortlich, sofern nicht gesetzlich oder durch
diese Satzung etwas anderes bestimmt ist.

(2) Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern, dem Vor-
sitzenden (Vorstandsvorsitzender) und einem weite-
ren Mitglied (Zweiter Vorstand). Der Vorstand wird vom
Verwaltungsrat auf die Dauer von 5 Jahren bestellt,
eine erneute Bestellung ist zulässig.

(3) Die Vorstände sind jeweils alleinvertretungsberech-
tigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit.

(4) Der Vorstand vertritt das Kommunalunternehmen ge-
richtlich und außergerichtlich. Der vorsitzende Vor-
stand wird im Fall seiner Verhinderung vom zweiten
Vorstand vertreten.

(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse gemeinschaft-
lich. Kommt ein gemeinschaftlicher Beschluss nicht
zustande, entscheidet die Stimme des Vorstandsvor-
sitzenden.

(6) Der Vorstand ist im Rahmen des genehmigten Stel-
lenplanes zuständig für die Ernennung, Einstellung,
Beförderung, Abordnung, Höhergruppierung, Verset-
zung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von Ar-
beitnehmern bis Vergütungsgruppe 12 TVöD und von

Beamten bis Bes.-Gr. A 12. Der Vorstand ist zuständig
für Verpflichtungen nach dem Verpflichtungsgesetz.

(7) Sind Verluste zu erwarten, die Auswirkungen auf den
Haushalt der Stadt Moers haben könnten, sind Bürger-
meister und Rat vom Vorstand darüber zu unterrichten;
dem Verwaltungsrat ist hierüber unverzüglich zu berich-
ten. Im Übrigen hat der Vorstand dem Verwaltungsrat in
allen Angelegenheiten auf Anforderung Auskunft zu ge-
ben und ihn über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu
unterrichten.

(8) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die der
Zustimmung des Verwaltungsrates bedarf. Beschlüs-
se des Vorstandes über die Geschäftsordnung müs-
sen einstimmig gefasst werden. Einigt sich der Vorstand
nicht auf eine Geschäftsordnung, so wird diese vom
Verwaltungsrat erlassen.

§ 8
Zuständigkeiten des Rates

(1) Der Rat wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates. Die
Regelungen zum Vorsitz des Verwaltungsrates gemäß
§ 114 a Abs. 8 S. 1-4 GO NW bleiben unberührt.

(2) Der Rat entscheidet über

- die Übernahme, Erweiterung, Einschränkung und
Auflösung von Anstalten des öffentlichen Rechts ge-
mäß § 114 a GO NW,

- die Umwandlung der Rechtsform von Anstalten des
öffentlichen Rechts gemäß § 114 a GO NW

(3) Der Verwaltungsrat unterliegt bei dem Erlass von Sat-
zungen und der Beteiligung der Anstalt an anderen Un-
ternehmen den Weisungen des Rates. Diese Angele-
genheiten sind dem Rat vorab so rechtzeitig vorzule-
gen, dass dieser Gelegenheit zu einer entsprechenden
Beschlussfassung hat.

(4) Vor der Entscheidung des Verwaltungsrates über

- die Feststellung und Änderung des Wirtschaftspla-
nes,

- die Feststellung des Jahresabschlusses und die
Verwendung des Jahresgewinns oder die Behand-
lung des Jahresverlustes

sind die Beschlussunterlagen vorab dem Rat zuzulei-
ten.

(5) Auf Beschluss des Rates hat eine Bürgeranhörung statt-
zufinden.

§ 9
Verpflichtungserklärungen

(1) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform, die
Unterzeichnung erfolgt unter dem Namen „Städtische
Betriebe Moers, Anstalt des öffentlichen Rechts“ durch
den Vorstand, im Übrigen durch jeweils Vertretungsbe-
rechtigte.

(2) Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifügung eines Ver-
tretungszusatzes, andere Vertretungsberechtigte mit
dem Zusatz „im Auftrag“.
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§ 10
Wirtschaftsplan

(1) Der Vorstand stellt einen Wirtschaftsplan einschließ-
lich einer Finanzplanung so rechtzeitig auf, dass der
Verwaltungsrat vor Beginn des Wirtschaftsjahres
hierüber beschließen kann.

(2) Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgs- und
Vermögens- sowie einem Stellenplan und einer Stel-
lenübersicht. Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjähri-
ge Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage
für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm auf-
zustellen.

(3) Über wesentliche Planabweichungen ist dem Verwal-
tungsrat unverzüglich zu berichten.

(4) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat halbjährlich über
die Abwicklung des Vermögens- und des Erfolgspla-
nes schriftlich zu berichten.

(5) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn

1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgs-
plan erheblich verschlechtern wird und diese Ver-
schlechterung eine Änderung des Vermögensplans
bedingt oder zu einer Inanspruchnahme der Ge-
meinde führt.

2. zum Ausgleich des Vermögensplans erhebliche Zu-
führungen der Gemeinde oder höhere Kredite er-
forderlich werden oder

3. eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der im
Stellenplan und in der Stellenübersicht vorgesehe-
nen Stellen erforderlich ist, es sei denn, dass es
sich um eine vorübergehende Einstellung von Aus-
hilfskräften handelt.

§ 11
Wirtschaftsplanung und Wirtschaftsführung,

Rechnungswesen, Vermögensverwaltung und Prüfung

(1) Die Städtische Betriebe Moers sind sparsam und wirt-
schaftlich unter Beachtung des öffentlichen Zwecks zu
führen. Es gelten die Vorschriften der Kommunalun-
ternehmensverordnung in der jeweils geltenden Fas-
sung. Die §§ 16 ff. der Kommunalunternehmensver-
ordnung sind zu beachten. Im Übrigen gilt die Vorschrift
des § 75 Abs. 1 GO NW entsprechend.

(2) Die Anordnung und Ausführung finanzwirksamer Vor-
gänge sind personell und organisatorisch zu trennen.
Die mit diesen Aufgaben Betrauten dürfen nicht durch
ein Angehörigenverhältnis im Sinne des § 20 Abs. 5 
VwVfG NW verbunden sein.

(3) Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen sind
auch im Verhältnis zwischen den Städtische Betriebe
Moers und der Stadt Moers, einem anderen Kommu-
nalunternehmen oder einem Eigenbetrieb der Stadt
Moers oder einer Gesellschaft, an der die Stadt Moers
beteiligt ist, angemessen zu vergüten.

(4) Die Jahresabschlussprüfung muss die Prüfungsge-
genstände nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz be-
inhalten.

(5) Für die Prüfung des Jahresabschlusses gilt § 27 Kom-
munalunternehmensverordnung (KUV). Der Jahresab-
schluss, der Lagebericht, die Erfolgsübersicht und der
Bericht über die Abschlussprüfung sind dem Rat der
Stadt zuzuleiten.

§ 12
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr des Kommunalunternehmens ist das
Kalenderjahr. Das erste Wirtschaftsjahr ist ein Rumpfge-
schäftsjahr.

§ 13
Personalvertretung

Die Bestimmungen des Landespersonalvertretungsgeset-
zes (LPVG) vom 3.12.1974 (GV. NW. S. 1514) - in der jeweils
geltenden Fassung - gelten nach § 1 dieser Vorschrift auch
für das Kommunalunternehmen. Das Kommunalunterneh-
men ist Dienststelle im Sinne des LPVG.

§ 14
Auflösung

Über die Auflösung der Städtische Betriebe Moers entschei-
det der Rat. Bei Auflösung des Kommunalunternehmens
„Städtische Betriebe Moers“ fallen das Anstaltsvermögen
sowie die Mitarbeiter der Stadt Moers zu.

§ 15
Bekanntmachung

Die Vorschriften zur öffentlichen Bekanntmachung des Kom-
munalunternehmens richten sich, wenn gesetzliche Bestim-
mungen nichts Gegenteiliges regeln, nach den entsprechen-
den Vorschriften der Hauptsatzung der Stadt Moers vom
18.02.1992, zuletzt geändert am 20.07.2005, in der jeweils
geltenden Fassung.

§ 16
Übergangsregelungen

Die

1. Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Moers
(Straßenreinigungssatzung) in der Fassung der 5. Än-
derung vom 07.12.2006;

2. Gebührensatzung zur Satzung über die Straßenreini-
gung in der Stadt Moers (Straßenreinigungssatzung)
vom 07.12.2006;

3. Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Moers
(Abfallentsorgungssatzung) in der Fassung vom
07.12.2006;

4. Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsor-
gung in der Stadt Moers (Abfallentsorgungssatzung)
vom 07.12.2006;

5. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inan-
spruchnahme freiwilliger Leistungen der Servicebe-
triebe Stadt Moers vom 07.12.2006.

gelten mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Stadt Moers
die „Städtische Betriebe Moers, Anstalt des öffentlichen
Rechts“ treten, solange fort, bis das Kommunalunterneh-
men eigene entsprechende Satzungsregelungen trifft. Das-
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selbe gilt für die Leistungsvereinbarungen zwischen der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Stadt Mo-
ers und der Stadt Moers sowie sonstige Satzungen oder
Ratsbeschlüsse, die Regelungen hinsichtlich der durch die-
se Satzung übertragenen Aufgabengebiete treffen. Dies gilt
insbesondere auch für bestehende Regelungen im Bereich
der Bäder, der Eissport- und Tennishalle sowie des Sport-
zentrums Rheinkamp.

§ 17
Inkrafttreten

Das Kommunalunternehmen „Städtische Betriebe Moers,
Anstalt des öffentlichen Rechts“ wird mit Wirkung vom
01.03.2007 gegründet.

Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
Die Betriebssatzung für die Servicebetriebe der Stadt Moers
(sbm) vom 05.12.2002, zuletzt geändert am 21.07.2005, tritt
mit Wirkung vom 28.02.2007 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vom Rat der Stadt Moers am 31. Januar 2007 beschlos-
sene Unternehmenssatzung für das Kommunalunterneh-
men „Städtische Betriebe Moers, Anstalt des öffentlichen
Rechts“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen hingewiesen:

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmungen
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Moers, den 16. Februar 2007

Ballhaus
Bürgermeister
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